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	V e r o r d n u n g

des Bezirksschulrates vom  ............., mit der Richtlinien für die Erstellung von Besetzungsvorschlägen und zusätzliche Auswahlkriterien für Schulleiterstellen an allgemeinbildenden Pflichtschulen im Aufsichtsbereich des Bezirksschulrates ................................................................................... erlassen werden.




Der Bezirksschulrat hat mit Beschluss seines Kollegiums vom..............................aufgrund des § 26 Abs. 7 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes - LDG 1984, BGBl. I Nr. 302/1984, in der Fassung BGBl. I Nr. 130/2003 und des § 3 des Steiermärkischen Landeslehrer-Dienstrechts-Ausführungsgesetzes – LDAG 1998, LGBl. Nr. 55/1998, in der Fassung LGBl. Nr. 51/2001, verordnet:
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1. Abschnitt : Allgemeine Bestimmungen
§ 1  Allgemeine Bestimmungen

(1) Ziel der Entscheidungshilfen ist es, bei der Erstellung von Besetzungsvorschlägen für Schulleiterstellen an allgemein bildenden Pflichtschulen im Aufsichtsbereich des Bezirksschulrates ..........................  in einem objektiven und jederzeit nachvollziehbaren Verfahren unter Beachtung der in dem § 26 LDG 1984 und des § 1 LDAG 1998 die Auswahl der jeweils am besten geeigneten Bewerber zu sichern.

(2) Die in dieser Verordnung verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen umfassen Frauen und Männer gleichermaßen.

§ 2  Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bedeutet:

1. Berufsbiographie: die chronologisch oder nach anderen sachlichen Kriterien geordnete Darstellung der im Lehrberuf an allgemeinbildenden Pflichtschulen erbrachten Leistungen und in anderen beruflichen oder außerberuflichen Positionen ausgeübte Tätigkeiten, soweit sie für die Funktion einer Leiterstelle von Bedeutung sind;

2. Bewerber: jeder, der sich um eine ausgeschriebene Planstelle bewirbt;

3. Gesamtbeurteilung: Zusammenfassende, für die Erstellung des Besetzungsvorschlages durch den Berichterstatter bzw. gegebenenfalls durch einen Gegenantragssteller im Kollegium des Bezirksschulrates maßgebliche, auf die zu besetzende Leiterstelle fokussierte qualitative Beurteilung der Bewerber nach gegenseitiger Abwägung aller für und gegen ihre Aufnahme in den Dreiervorschlag und ihre Rangfolge innerhalb dieses sprechenden Fakten.

4. Kandidat: jeder, der mit der Absicht, sich um eine ausgeschriebene Planstelle zu bewerben, die Aufnahme in den Kandidaten-Pool beantragt;

5. Kandidaten-Pool: Gruppe jener Kandidaten, die einen Berufsbiographie - Erhebungsbogen abgegeben haben und eine gültige Bewertung aufgrund des Assessment - Centers mit einem Gesamtdurchschnittswert „sehr gut geeignet“ (1,0 – 1,6) oder „gut geeignet“ (1,7 – 2,6) oder „geeignet“ (2,7 – 3,6) sowie eine gültige qualitative Bewertung der bisherigen pädagogischen und administrativen Leistungen aufweisen;

6. Organe der Personalvertretung: der Dienststellenausschuss (Vertrauenspersonen) und der Zentralaus​schuss

7. Assessment – Center (AC):  ein Verfahren, in dem durch Bewältigung bestimmter Aufgaben Persönlichkeitsmerkmale, Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Bewerber sichtbar gemacht werden können. 

Unter der Leitung eines Moderators beobachten und bewerten mehrere qualifizierte Assessoren die Führungs- und Persönlichkeitsmerkmale der Bewerber.

2. Abschnitt: Nähere Bestimmungen zu den Auswahlkriterien 

gemäß § 26 LDG 1984 und § 1 LDAG 1998

§ 3  Nähere Bestimmungen zu den Auswahlkriterien gemäß  § 26 LDG 1984 und § 1 LDAG 1998.

(1) Bei der Beurteilung der bisherigen Bewährung bei der Erfüllung pädagogischer und administrativer Aufgaben ist grundsätzlich auf die Leistungsfeststellung lt. § 61 ff LDG 1984  bzw. bei Vertragslehrern 

lt. § 2 Abs. 3 letzter Satz LVG Bedacht zu nehmen. Zusätzlich sind besondere pädagogische und administrative Leistungen zu berücksichtigen.

(2) Bei der Beurteilung der besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten, die nicht in der Ausschreibung angeführt waren, sind nachstehende Kriterien heranzuziehen:

1. die Berufsbiographie, 

2. die Bewertung aufgrund des Assessment - Centers und

3. die Stellungnahme zu den bisherigen pädagogischen und administrativen Leistungen in Hinblick auf die angestrebte Leitungsfunktion.

(3) Bei der Gesamtbeurteilung ist auch auf die begründeten schriftlichen Stellungnahmen des Schulforums bzw. des Schulgemeinschaftsausschusses, des Schulerhalters und der Organe der Personalvertretung im Rahmen ihrer Mitwirkungsrechte Bedacht zu nehmen.

3. Abschnitt: Verfahrensbestimmungen

§ 4 Aufnahme in den Kandidaten - Pool 

Mit dem Antrag um Aufnahme in den Kandidaten - Pool ist die Anmeldung zur Teilnahme am nächsten Assessment – Center - Termin verbunden. 

§ 5 Assessment-Center

Die Bewerber haben das Recht, ein vom Landesschulrat für Steiermark organisiertes Assessment -Center zu absolvieren. Das Ergebnis des Assessment Centers ist neben anderen Kriterien ein maßgebliches Kriterium für die Entscheidungsfindung. Bei bereits ernannten Leitern ist unabhängig von einem allfälligen Assessment - Center Ergebnis auf die bisherigen  Leistungen als Schulleiter Bedacht zu nehmen

§ 6  Bewerbung um eine Leiterstelle an einer Allgemeinbildenden Pflichtschule

Wenn ein Kandidat im Assessment - Center mit „sehr gut geeignet“, „gut geeignet“ oder „geeignet“ bewertet wurde und sich um eine Leiterstelle an einer Allgemeinbildenden Pflichtschule bewirbt, hat der für den Kandidaten zuständige Bezirksschulinspektor durch ein Gutachten eine Bewertung der bisherigen pädagogischen und administrativen Leistungen nach erreichten Zielen („Qualitativer Bewertungsbogen“) vorzunehmen. Hiebei wird das Maß der Erfüllung der einzelnen Ziele nach den Kategorien als in hohem Maße erfüllt, erfüllt oder in geringem Maße erfüllt bewertet.

§ 7 Mitwirkung des Schulforums, des Schulerhalters bzw. des Schulgemeinschaftsausschusses und der Organe der Personalvertretung

(1) Nach erfolgter Ausschreibung einer Schulleiterstelle werden dem Schulforum bzw. dem Schulgemeinschaftsausschuss, dem Schulerhalter und den zuständigen Organen der Personalvertretung die Bewerbungen der die Erfordernisse erfüllenden Bewerber übermittelt.

(2) Vor Abgabe der begründeten schriftlichen Stellungnahmen des Schulforums bzw. des Schulgemeinschaftsausschusses, des Schulerhalters und der zuständigen Organe der Personalvertretung findet eine moderierte Vorstellung der Bewerber (§ 8) an einem neutralen Ort statt. Im Falle ausschließlich schuleigener Bewerber kann die Vorstellung an der eigenen Schule stattfinden.

(3) Sollte für eine ausgeschriebene Schulleiterstelle nur eine Bewerbung vorliegen, kann die moderierte Vorstellung (§ 8) mit Zustimmung des Schulforums/Schulgemeinschaftsausschusses, des Schulerhalters und der zuständigen Organe der Personalvertretung entfallen. Die Zustimmung ist schriftlich dem Bezirksschulrat bekannt zu geben.

§ 8 Vorstellung der Bewerber

(1) Die Einladung zur Vorstellung erfolgt durch den Vorsitzenden des Kollegiums des Bezirksschulrates. Als Zuhörer sind die Mitglieder des Schulforums bzw. des Schulgemeinschaftsausschusses der Schule, an der die Leiterstelle zur Besetzung gelangt, die Mitglieder des Kollegiums des Bezirksschulrates, die Mitglieder des Gemeinderates der Schulsitzgemeinde sowie die Mitglieder des Dienststellenausschusses einzuladen. Zu verständigen sind überdies die Mitglieder des Kollegiums des Landesschulrates sowie des Zentralausschusses für Lehrer an allgemeinbildenden Pflichtschulen.

(2) Für die Vorstellung werden vom Vorsitzenden des Kollegiums des Bezirksschulrates gemeinsam mit dem zuständigen Bezirksschulinspektor und mit dem Vorsitzenden des Dienststellenausschusses drei auf diese Schule bezogene Standardfragen formuliert. Die Fragen werden den Bewerbern mindestens eine Woche vor der Vorstellung (Einlangen beim Bewerber) schriftlich mitgeteilt. 

(3) Für die Leitung und Moderation der Vorstellung ist der Vorsitzende des Kollegiums des Bezirksschulrates bzw. ein von ihm bestellter Vertreter zuständig; für die Protokollführung hat der zuständige Bezirksschulinspektor zu sorgen. Das Protokoll beinhaltet: Ort und Zeit der Vorstellung, die Liste der Anwesenden, die Fragestellungen, allfällige Verständnisfragen und besondere Vorkommnisse.

(4) Die Fragen werden ausschließlich vom Moderator gestellt. Zusatzfragen sind nicht gestattet, ausgenommen sind reine Verständnisfragen. 

§ 9 Stellungnahmen

(1) Bei der Abgabe ihrer Stellungnahmen haben das Schulforum bzw.  der Schulgemeinschaftsausschuss, der Schulerhalter und die Organe der Personalvertretung die in den §§ 26 LDG 1984 und 1 LDAG 1998 angeführten Vorgaben zu berücksichtigen. Die Schulsitzgemeinde wird eingeladen, in ihre Stellungnahme auch die Meinung der eingesprengelten Gemeinden einzubinden. 

(2) Die schriftlichen Stellungnahmen sind nach der Vorstellung der Bewerber, spätestens drei Wochen nach Erhalt der Bewerbungen, dem Bezirksschulrat zu übermitteln.

§ 10 Berichterstattung im Kollegium

Für die Berichterstattung im Kollegium ist die Geschäftsordnung des Bezirksschulrates maßgebend.

4. Abschnitt: Schlussbestimmung

§ 11 Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.

(2) Die Verordnung des Bezirksschulrates vom ... GZ... tritt mit ... außer Kraft

Der Vorsitzende des Bezirksschulrates:
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